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Rundschreiben des LBV Nr. 3/02/09

Städtebauförderung

1. Änderung der VV Nrn. 1.5, 3.1 und 3.2 zu §55 sowie Nr.6.2 zu §44 der
Landeshaushaltsordnung –Runderlass zur befristeten Erhöhung der
Auftragswerte für beschränkte Ausschreibungen, freihändige Verga-
ben und der Wertgrenze für den Verzicht auf eine Baufachliche Prüfung
bei Zuwendungen für Baumaßnahmen

2. Einführung der Richtlinien für Planungswettbewerbe (RPW 2008)

Sehr geehrte Damen und Herren,

1. Änderung der VV Nrn. 1.5, 3.1 und 3.2 zu §55 sowie Nr.6.2 zu §44 der Lan-

deshaushaltsordnung

gemäß dem Runderlass des Ministeriums der Finanzen vom 11. Februar

2009, veröffentlicht im Amtsblatt für Brandenburg Nr. 7 vom 25.02.2009, er-

folgt im Rahmen der landesinternen Unterstützung von Maßnahmen des

Konjunkturpakets II zur beschleunigten Umsetzung von Investitionen im

Land Brandenburg eine Änderung der VV Nrn. 1.5, 3.1 und 3.2 zu §55 sowie

Nr. 6 zu §44 der Landeshaushaltsordnung.

Die Änderung beinhaltet die bis zum 31.12.2010 befristete Erhöhung der

Auftragswerte für beschränkte Ausschreibungen und freihändige Vergaben

sowie der Verzicht auf eine baufachliche Prüfung durch die zuständige

staatliche Bauverwaltung bei Zuwendungen für Baumaßnahmen bis zu einer
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Wertgrenze von 2.500.000,00 € gemäß Nr. 6.2.1 i. V. mit 6.10 zu §44 VV-

LHO sowie Nr.6.2.1 zu §44 VVG – LHO.

Im Punkt 3 der mit den Zuwendungsbescheiden ausgereichten Nebenbe-

stimmungen für die Förderung städtebaulicher Gesamtmaßnahmen (NBest -

Städtebau) ist die Vergabe von Aufträgen insofern geregelt, dass u.a. die VV

zu §55 LHO entsprechend anzuwenden sind.

Damit sind die veränderten Auftragswertgrenzen für die beschränkte Aus-

schreibung sowie für die Freihändige Vergabe für alle Zuwendungen im

Rahmen der Städtebauförderung anzuwenden. Die einzelnen Änderungen

und Wertgrenzen sind dem veröffentlichten Runderlass des Ministeriums der

Finanzen zu entnehmen.

Die Änderung des Punktes 6.2.1 zu §44 VVG – LHO (Zuwendungen an den

gemeindlichen Bereich) zum Verzicht auf eine baufachliche Prüfung kommt

in den Bund- Land-Förderprogrammen der Städtebauförderung nicht zur

Anwendung, da gemäß den Nebenbestimmungen der ausgereichten Zu-

wendungsbescheide jedes investive Einzelvorhaben auf Kostenplausibilität

auf der Grundlage der Kataloge förderfähiger Maßnahmen und Kosten

durch die Gemeinde und nicht durch die staatliche Bauverwaltung geprüft

wird.

2. Einführung der Richtlinien für Planungswettbewerbe (RPW 2008)

Mit der Einführung der Richtlinien für Planungswettbewerbe (RPW 2008)

werden die bisher geltenden Wettbewerbsrichtlinien GRW`95 abgelöst. Im

Rahmen der Städtebauförderung sind bei der Unterstützung entsprechender

Wettbewerbsverfahren die RPW 2008 in der Fassung vom 12.09.2008, ver-

öffentlicht durch das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwick-

lung, anzuwenden.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

gez. Pfaff

Dieses Rundschreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.


